
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
61 - Stadtentwicklungsamt 
 
 
Betrifft: Satzung über die Entschädigung der Mitglieder des 

Umlegungsausschusses der Stadt Eberswalde  
          - Entschädigungssatzung für den Umlegungsausschuss - 
 
Beschlusstext: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1  
   beigefügte Satzung über die Entschädigung der Mitglieder des  
   Umlegungsausschusses der Stadt Eberswalde  
   - Entschädigungssatzung für den Umlegungsausschuss -. 
 
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung ortsüblich  
   bekannt zu machen. 
 
3. Die Ziffern 3 und 4 des Beschlusses 13-266/94 der Stvv vom  
   15.12.1994 und der Beschluss 16-322/95 der Stvv vom  
   18.02.1995 werden aufgehoben. 
 
 
Eberswalde, den 30.11.2009 
 
 
 
 
Boginski  Dr. Pischel 
Bürgermeister Siegel 
  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 
 

Beschluss-Nr. 

         13-160/09 

zu DB/Vorlage   BV/255/2009 
 
Datum           26.11.2009 

                Stadtverordnetenversammlung

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


